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Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 13a i. V. m. 
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STELLUNGNAHME: 1.1 Regierungspräsidium Gießen, Schreiben vom 
06.07.2016 



 

1.1.2 

1.1.1 

1.1.3 

Zu 1.1.1 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Die Grenze des amtlich festgestellten 
Überschwemmungsgebiets wird in den Planunterlagen eingetragen. 
 
 
 
 
 
Zu 1.1.2 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.1.3 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Die textlichen Festsetzungen werden 
entsprechend angepasst. 
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STELLUNGNAHME: 1.2 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD 
Wasser- und Bodenschutz, Schreiben vom 13.06.2016 

 

1.2.1 
Zu 1.2.1 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Regierungsprä-
sidium Gießen wurde zum vorliegenden Planverfahren gehört.  



 

1.2.3 

Zu 1.2.2  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den textlichen 
Festsetzungen entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.2.3 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Geltungsbereich der 3. Än-
derung umfasst eine Fläche von lediglich 0,25 ha, die sich an 
zentraler Stelle im Bereich der Wetzlarer Fußgängerzone befin-
det. Die angestrebte Nutzung des Bereichs sieht vor auf dieser 
relativ kleinen Grundstücksfläche eine hohe Zahl an innerstädti-
schen Wohnungen zu realisieren. Aufgrund der Lage und der 
Nutzungsstruktur des Plangebiets ist eine Vollversiegelung städ-
tebaulich zu rechtfertigen. Der Bereich ist im Übrigen seit mehre-
ren Jahrzehnten bereits voll versiegelt. 

1.2.2 



 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Wetzlar Nr. 402 „Bahnhofstraße“, 3. Änderung 
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STELLUNGNAHME: 1.3 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittel-
räumdienst, Schreiben vom 28.06.2016 

1.3.1 

Zu 1.3.1  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In den textlichen Festset-
zungen ist bereits ein Hinweis auf das mögliche Vorhandensein von 
Kampfmitteln enthalten. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass 
im gesamten Plangebiet mit Kampfmitteln zu rechnen ist und daher 
der Untergrund im Vorfeld von Bodenarbeiten systematisch unter-
sucht werden muss. Die textlichen Festsetzungen werden geringfü-
gig angepasst. 
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STELLUNGNAHME: 1.6 Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, 
Schreiben vom 21.04.2016 

 

1.4.1 

Zu 1.4.1  
 
Die Anregung wird zu Kenntnis genommen. Die Festsetzung lautet 
„Alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf den Verkauf 
eines erotischen Warensortiments und auf Darbietungen oder Hand-
lungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, sind unzulässig.“ 
Hieraus ergibt sich, dass beide Voraussetzungen, also der Verkauf 
und die Darbietung erfüllt sein müssen, damit ein entsprechendes 
Vorhaben unzulässig ist. 
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STELLUNGNAHME: 1.5 Hessen Archäologie, Schreiben vom 09.06.2016 

 

1.5.1 

Zu 1.5.1  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 
03.06.2013 wurde als textliche Festsetzung aus der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes unverändert in die 3. Änderung übertragen. 
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STELLUNGNAHME: 1.6 Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben 
vom 04.07.2016 

 

1.6.1 

 
 
 
Zu 1.6.1  
 
Die Anregung berührt nicht das Bauleitplanverfahren, sondern das spä-
tere Bauvorhaben. Der Vorhabenträger erhält eine Kopie des Schrei-
bens. 
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STELLUNGNAHME: 1.7 enwag mbH, Schreiben vom 03.06.2016 

 

1.7.1 

 
 
 
Zu 1.7.1  
 
Die Anregung berührt nicht das Bauleitplanverfahren, sondern das spä-
tere Bauvorhaben. Der Vorhabenträger erhält eine Kopie des Schrei-
bens. 


